
OBERVE R W ALTU N GSGERICHT RHEINLAND,PFAlZ 

des Herrn 

URTEIL 

Verkündet am 28 . Oktober 1987 

Justizangestellte 
als Urkundsbeamter 
der Geschäftsstelle 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

- Kläger und Berufungsbeklagter -

Prozeßbev ollmächt igte: Rechtsanwälte 
I 

und Partner, 

9 e gen 

die Stadt I 

i n 
, ver t re t en durch den Oberbürgermeister 

- Be klagte und Beru f ungsk l3gerin -

weg e n Vermessungs tätig ke it der Beklag te n 

- 8 A 107/86 -
- 9 K 288/85 VG Neustadt -

hat der 8. Sena t des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz 
in Koblenz aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 16. Oktober 
1987, an der teilgenommen haben 

Richter am Oberverwaltungsgericht 
Richterin am Oberverwaltungsger icht 
Richter am Oberverwaltungsger icht 
ehrenamt l icher Richter Bauingenieur 
ehrenamtlicher Richter Techn. Angestellter 

als Vorsit zender 
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f ür Re cht erka nn t: 

Oie Beru f ung de r Bekl agten gegen das 
Urt e i I des Verwalt un gs ger ic ht s Neustad t 
a . d. Wei ns t ra ße vom 03 . Fe bruar 1986 
wi r d zurü ckgewies en. 

Di e Bek lagte hat di e Kos ten de s Berufungs
ve r f ahre ns zu t ra ge n. 

Die Re vi s io n wi r d nic ht zu ge l asse n. 

Rec nt sm l t telbelehrung 

Oie NIc htz u lass ung der Revisio n kann ~2*b~x~nni~durch Be
sch~erd e zum Bundes verwaltungsgeri cht innerhalb e i nes Monats 
nach Zuste l lu ng dieses . Urteil s angefochten ~erden. Die Be 
schwerde ist durch einen Rechts anwalt oder einen Rechtslehrer 
an einer deut schen Hochsch ul e bel dem Oberverwaltungsgericht 
Rhel nland- Pf alz In KOblenz , Delnhardplatz 4, einzulegen. In 
der Beschwerdeschrift ode r e inem weiteren. innerhalb der Be
sChwerdefrist einzurei chenden Sch riftsatz muß die grundsätz 
liche Bedeut ung der Re chtssache dargelegt oder die Entschei
dung des Bundesve rwaltungsgerichts, von der das Urteil des 
O b er v e r~altungsgerlc n t5 ab~elcht , oder der Verfahrensmangel 
beze i ch net werden. 

AUCh ohne Zu lassun g kann un t er den Voraussetzungen des § 133 
VwGO . lnn8rh ~lb eines Monnts nach Zustellung dieses Urtells 
durch e inen Rechtsanwa l t ode r einen Rechtslehrer an einer 

. ~ deutschen hochschule be l m O b e rver~altungsgericht Rheinland
Pfalz in Kablenz. Deln ha rdplat z 4. Revision eingelegt we r
de n. Ol~ Rev i sion Ist späteste ns i nnerhalb eine, w~iteren 
Mona t s zu be g r ü n~~ r. . 
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Tat b e s t a n d 

Der Kliiger ist im Land Rheinland-Pfalz zugelas5~ner öffentlich 
bestellter Vermessungsingenieur. Sein Wohnsitz KI liegt 30 km 

vorn Gebiet der Bekl agten entfernt . Er wendet sich dagegen, daß 

das Stadtvermessungsamt der Beklagten Gebäudeeinmessungen auch -------- -- ----
auf nicht ~~adteigenen Grundstücken vornimmt . Nach Heinung des --- -- - --- --- -----------
Klägers sind insoweit allein die Katasterbehörden und die öffent-

lich bestellten VermesSungsingeniebre zuständig, so daß die Pra

xis der Beklagten unzulässig sei, im Baugenehmigungsverfahren den 

Bauherrn mi tzut ei l~n, daß der Antrag auf .Gebäudeeinmessung auch 

an das Stadtvermessungsamt ge richtet werden könne, und darüber 

hinaus Formulare zu verwenden, in denen nur das Stadtvermessungs

a-mt als zuständige Stelle für Gebä udeeinmessunge n genannt sei. 

Nachdem bereits der Verein der öffentlich bestellten Vermessungs

ingenieure in Rheinland-Pfalz e . V. die Beklagte vergeblich um Än
derung ihrer nach Meinung des Verbandes rechtswidrigen und seine 

Nitgli eder s~ hädigenden Praxis gebeten hatte, hat der Kläger am 

09 . September 1985 Klage im Verwaltung,sstreitverfahren erhoben 

mit den Anträgen, 

1. die Beklagte zu verpflichten, es in Zukunft zu unterlas

sen, auf nicht stadteigenen GrundstUcken die nach dem 

Landesgesetz über den Grenznachweis bei Neubauten und die 
Gebäudeeinmessung erforderlichen amtlichen (katastermäßi 

gen) Gebäudeelnmessungen vorzunehmen, 

2. die Beklagte zu verpflichten, es 1n Zukunft zu unterlas

sen, den Ant rags te llern im Baugenehmi gungsve r fahren roi t

zuteilen, daß die nach dem Landesgesetz tiber den Grenz

nachweis bei Neubauten und die Ge bäudeeinmessungen erfor

derliche amtliche (katastermäßige) Gebäudeeinmessung auf 

nicht stadteigenen Grundstüc~en auch vom Stadtvermes

sungsarnt vorgenommen werden könne, vor a l lem es zu un

terlassen, den Ant~agstellern im Baugene'hmigungsverfahren 

in Jl.ntragsformularen den Hinweis zu erteilen, daß der 
"Antrag auf amtliche Gebäudeeinmessungen" auch an das 

Stadtver~essungsamt gerichtet werden könne. 
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Das Verwaltungsgericht hat mit Urteil vom 03. Feb r uar 1986, auL 
dessen Gründe ve rwiesen wi r d, der Klage stattgegeben . 

Hit ihrer Berufung macht die Beklagte im wesentlichen geltend: 

Der Kläger sei nicht klagebefugt, da er durch die beanstandete 

Tätigke it der Beklagten nicht in eigenen Rechten verletzt sei. 

De r Wohnsitz des Klägers liege so we i t von K. ent-

fe rnt, daß eine Konkurrenz nicht bestehe . Im übrigen sei sie ge 

mäß § 5 c des Katastergesetzes berechtigt, in Erfüllung eigene r 
Aufgaben Ve rme ssungen vor z unehme n. Um ihre PI an ungshohei t , also 

eine der Stadt zustehende Aufgabe und Befugnis , ausüben zu kön
nen, sei sie auf ein vollständiges und aktuelles Ka rt enwe r k ange
wiesen . Daher erfo l gten die beanstandeten Gebäudeeinmessunge n in 

Erfüllung eigene r Aufgaben . Dies sei auch in 2 Er l assen des Mini -

5 teriums des Innern vom 23 . Septembe r 1970 und 29 . August 1979 

bestätigt worden . Daraus e r gebe Sich im übrigen, daß die Gebühren 
auch fü r die von der Stadt durchgeführten Vermessungen von den 

staatlichen Katasterämtern eingezogen würden , woraus hervorgehe , 

daß die Beklagte aufgrund eines zwischen ihr und de r staatlichen 

Vermessungsverwaltung cestehenden Auftragsverhältnisses fU r diese 
tätig werde . 

Die Beklagte beantragt, 

unter Abänderung des angefochtenen Ur teils die Klage abzu

weisen . 

Der Kläge r bittet unter Bezugnahme auf die Gründe· der e rstin

stanzlichen Entscheidung um 

Zur ückweisung de r Be rufung. 

Er weist e rgänzend darauf hin, daß die zunächst von· den Kataster

ämtern eingezogenen Gebüh r en für die von de r Beklagten durchge

füh rten Vermessungen an diese weitergeleitet würden . Weiter füh rt 

er aus, daß er nach Er l aß des erstinstanzlichen Ur teils zwei Ver-

~essungsaufträge in de r Stadt Kl erha l te n habe . 
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Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird 

Bezug genommen auf den Inhalt der Gerichtsakten sowie auf die zum 

Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemachten Vel"waltungsvor

gänge über den Schrift wechsel zwischen der' Beklagten und dem 

Verein öffentlich bestellte r' Vermessungsingenieu l" e in Rheinland

Pfalz e .V. 

Entscheidungsgründe 

Die zulässige Beru f ung ist unbegründet . 

Das Verwalt ungsgericht hat zu Recht und mit zutl"effende l" Begrün

dung der Klage stattgegeben. 

Die Klage ist als allgemeine Leistungsklage zul äss ig, für die ge 

mäß § 40 VwGO der Verwaltungs rechtsweg ge geben ist , da die Be 

klagte die vom Klägel" beanstandete Täti!!.ke i t nach ihrem eigenen 

Vorbringen in Erftillung hoheitlicher Befugnisse ausübt . Besteht 

der vom Kläger behauptete unzulässige Eing.-iff in die Chancen
gleichheit se i ner Be rufsausübung somit in einem Tät i gke itwerden 

der Beklagten auf dem Geb i et des öffentlichen Rechts , so handelt 

es sich bei dem im vorliegenden Ve r fahl"e n ge l tend gemachten Un

te r lassungsanspruch auch um einen solc hen aus · e inem öffe.nt l ich

recht lichen Rechtsverhältnis (vg l. BVe rwG, Ur~ell vom 06. Novem

ber 1986, NVwZ 1987 , 3 15 f . ) . 

De r Kläger ist a uch zur E:.rhebung de r Klage befugt , da er ge ltend 

machen kann, daß die Pr axis der Beklagten , de ren Unterlassung er 

beg ehrt, ihn in sein en Rechten verle t zt. Zu dem dUl"ch Art. 2 

Abs. 1 Grundgesetz garantierten Recht auf freie Entfaltung de r _ . 

Persönlichkeit gehört auch das Recht auf Teilnahme am freien 

Wettb ewe rb , insbesondere auf Beachtung der Chanceng leichheit i m 

Wettbewerb (vg l. BVerwGE 60 , 154 ff.; BVerfGE 18, 1 f f. -12-). 

Dieses dem Kläger zustehende Recht auf Chanceng l eichhei t im Wett -
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der Beklagten beeinträchtigt werden, 
e nur geringe Entfernung zwischen dem 

und dem Gebie't der Beklagten nicht auszu

, daß der Kläger auch auf dem Gebiet der Beklagten 

und daher insoweit mit der Beklagten in Konkurrenz 

als diese die vom Kläger für unzulässig gehaltenen Gebäu

e1nmessungen durchführt. Auch ist nicht auszuschließen, daß 

auigrund der von aer Beklagten verwendeten Formulare im Rahmen 

de s Baugenehmigungsverfehrens private Bauherren davon abgehalten 

werden, die Gebäudeeinmessung von einem öffentlich bestellten 

Va rmessungs ingenieur in ihr~~ J Umgebung, > I und damit auch von dem 
Kl äger, vornehmen 

Die Praxis der Be-
klagten, auf cken Gebäudeeinmessungen 

vorzunehmen, ellern im Baugenehmigungsverfahren 

auch mitzutei"'''~~~lr.:~'1rlst)e~IOrlaere in den entsprechenden Antrags
f ormularen nur Stadtvermessungsamt als Adressat eineS ent

s prechenden Antrages anzugeben, verstößt gegen das Recht des Kl ä 

gers, in seiner BeruIsausUbung nicht durch unzulässige, die Chan
cengleichheit im Wettbewerb verle'tzende hoheitliche Maßnahmen be
einträchtigt zu werden. Die öffentlich bestellten Vermessungsin

genieure üben einen freien Beruf aus, sind jedoch aus GrUnden des 

öffentlichen Wohls in der Ausübung ihrea Berufs den verschieden
sten Einschränkungen unterworfen (vgl. die Berufsordnung der öf

fentlich bestellten Vermessungsingenieure vom 20 . Dezember 1971 
-GVBI 1972, 26 f.-). Mit der Vornahme von Gebäudeeinmessungen BUI 

nichtstädtischen Grundstücken beeinträchtigt die Beklagte die 

Wettbewe rbsfäh igkei t des Klägers, da sie in unzulässige [' Weise 

Aufgaben wahrnimmt, die ihr nicht zustehen. Dies hat das Ve['wal

tungsgericht im einzelnen mit zutreffender Begründung dargelegt, 

so daß zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Entscheidungs
grUnde 1~an efochtenen Urteil verwiesen vird. 
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Das Vorbringen der Beklagten im Berufungsverfahren rechtfertigt 

keine andere Beurteilung. Zu Recht ist das Verwaltungsgericht da

von ausgegangen, daß gemäß § 2 des Landesgesetzes über den Grenz

nachweis der Neubauten und Gebäudeeinmessungen vom 12 . Mai 1953 

(GV8l s . 39) in Verbindung mit § 3 der Landesve"rordnung zur 

Du r chführung des Landesgesetzes über den Grenznachweis bei Neu

bauten und die Gebäudeeinmessung vorn 27. Juni 1973 (GVBI S. 221) 

die Vermessungsdienststelle der Beklagten allein die Gebäudeein

messung auf kommunalem Grundbesitz durchführen darf. Diese ein

deutige Zuständigkeitsbestimmung ist nicht durch ein anderes Ge

se tz zugunsten de r Beklagten erweitert worden. § 108 Abs. 3 der 
Landesbauordnung vom 27 . Februar 1974 (GVBI' s . 53 ) re gelt ebenso 

wie § 74 Ahs. 2 der Landesbauordnung vom 28 . November 1986 (eVBl 

s . 307) lediglich die Verpflichtung des Bauherren, einen Neubau 

einmessen zu lassen , nicht aber die Art und weise, wie er diese 

Verpflich ung erfüllt , insbesondere welcher Stellen e r sich dabei 
bedienen darf. Ebensowen ig begründet § 5 des Landesgesetzes über 

das Liegenschaftskataster (Katastergesetz) vom 07 . Dezember 1959 

(GVBl S . 253) e ine Zuständif.keit der Stadtvermessungsämter. In 

diese r Best i mmung ist nur festgelegt, welche Vermes s un gen in das 
Liegenschaftskataster aufgenommen werden dürfen. Dies können ge
mäß § 5 c unter bestimmten Umständen auch solche von Gemeinden 

sein . Wann die Gemeinden jedoch derartige Vermessunge n durchfüh

ren dUrfen. sagt § 5 Katastergesetz nicht, diese Bestimmung setzt 

vielmehr eine nach anderen Vorschriften begründete Zuständigkeit 

voraus. Die Beklagte kann sich schließlich nicht darauf berufen, 

sie führe die beanstandeten Vermessunge~ im Auftrag der staatli
chen Katasterbehörden durch. Nach dem oben Gesagten ist die Zu

s tändigkeit für Gebäudeeinmessungen in dem Landesgesetz vom 12 . 

Ma i 1953 sowie der dazu ergangenen Durch'führungsverordnung ab

schließend ge regelt, eine Ermächtigung der danach zuständigen 

St e ll en , ihre Befugnis weiter zu übertragen, besteht nicht. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO. 
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Die Re vision ist nicht zuzul assen , weil Gründe de r in § 132 

Abs . 2 VwGO genannten Art nicht vorliegen. 

e e s c h 1 u ß 

Der Wert des Streitgegenstandes fü r das Be ruI ungsve r fahren wird 

auf 10.000,-- Dr4 festgesetzt, §§ 13 Abs . 1 Satz 1, 14 GKG . 




